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A R N S B E R G 

 
 
 
 
 

Genehmigungsbescheid 
 

Az.: 900-0014514-0001/IBG-0003-G23/19-Me 
 

vom 27. Mai 2019 
 
 
 
Auf Antrag der 
 
 

Firma  
 
thomas zement GmbH & Co. KG 
Werk Erwitte 
Bahnhofstraße 40 
59597 Erwitte 
 
 

 
vom 28.03.2019 
 
wird die Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnli-
che Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
 
für die wesentliche Änderung der Anlage zur Herstellung von Zementklinker oder 
Zement mit einer Produktionskapazität von 500 t oder mehr je Tag 
 
am Standort Erwitte in 59597 Erwitte, Bahnhofstraße 40, Gemarkung Erwitte, Flur 14, 
Flurstück 120 
 
erteilt.  
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I.  G e n e h m i g u n g s u m f a n g 

 
Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen: 
 
Errichtung und Betrieb eines Mehrkammer-Zementsilos, bestehend aus: 

- Mehrkammersilo aus Stahlbeton, 
- pneumatische Verladesysteme (drei Verladespuren) 
- Straßenfahrzeug-Waagen in jeder Verladespur 
- Treppenturm und Wendeltreppe 
- Filteranlagen für die Entstaubung der Silobeschickung sowie der Siloabzüge und 

Verladestationen 
- Aufgabe-, Dosier-, Wiege- und Fördereinrichtungen für die Förderung der Ze-

mente in das Silo und aus dem Silo heraus 
- Druckluftanlage bestehend aus Kompressoren, Lufttrocknungsanlage und Rohr-

leitungen 
- Steuer- und Regeleinrichtungen 

 
Die Abluft der Mehrkammersilo-Anlage wird über die Filter Q 44 und Q 45 gereinigt und 
abgeleitet. 
 
Eine Erhöhung der bisher genehmigten Produktionsleistung von 2.100 t Zementklin-
ker/Tag ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. Ebenso ändert sich der geneh-
migte Sekundärbrennstoffeinsatz von max. 98 % der Feuerungswärmeleistung nicht. 
 
Bei dem Mehrkammersilo aus Stahlbeton inkl. 2 zuführenden Rohrleitungen aus Stahl 
(einwandig u. oberirdisch) und 3 Verladestraßen, Anlagenvolumen > 1000 m³, handelt 
es sich um eine LAU-Anlage im Sinne der AwSV. Der gelagerte Feststoff Zement fällt in 
die WGK 1, Gefährdungsstufe C. 
 
 
 

Eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen 
 
Dieser Bescheid schließt gemäß § 13 BImSchG insbesondere folgende die Anlage be-
treffenden behördlichen Entscheidungen mit ein: 
 
Baugenehmigung: 
Die aufgrund der Bestimmungen der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbauordnung - BauO NRW -) erforderliche Baugenehmigung nach § 63 BauO 
sowie die Zulassung von Abweichungen gem. § 73 BauO. 
 
 
 

II.  F o r t d a u e r   b i s h e r i g e r   G e n e h m i g u n g e n 
 
Die bisher erteilten Genehmigungen behalten ihre Gültigkeit, soweit sich aus diesem 
Bescheid keine Abweichungen ergeben und sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht 
erloschen sind.  
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Die Entscheidungen der Bezirksregierung Arnsberg als Bestätigung einer Anzeige ge-
mäß § 15 Abs. 1 BImSchG behalten ihre Gültigkeit soweit sich aus dieser Genehmi-
gung keine Abweichungen ergeben.  
 
 
 

III.  N e b e n b e s t i m m u n g e n 
 
Der Bescheid wird unter nachstehend aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt:  
 
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Die Anlage muss nach den geprüften, mit Etiketten und Dienstsiegel gekenn-

zeichneten Antragsunterlagen errichtet und betrieben werden. Sofern in den 
nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende Anordnungen getroffen wer-
den, sind diese durchzuführen. 

 
1.2 Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder ent-

sprechende Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwal-
tung auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten der 
zuständigen Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  

 
1.3 Die mit diesem Bescheid genehmigten Änderungen müssen innerhalb von drei 

Jahren nach Bestandskraft dieser Genehmigung errichtet und betrieben werden, 
andernfalls erlischt die Genehmigung.  

 
1.4 Der Baubeginn der genehmigten Maßnahme ist dem zuständigen Bauordnungs-

amt eine Woche vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. 
 
1.5 Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 „Immissionsschutz“ und Dezernat 

55 „Arbeitsschutz“, ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der geänderten Anlage 
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige muss der Bezirksregierung Arnsberg mindes-
tens zwei Wochen vor der jeweils beabsichtigten Inbetriebnahme vorliegen. 

 
1.6 Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel 

des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dezernat 53 „Immissionsschutz“, unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. Im Falle eines Betreiberwechsels hat der neue Betreiber die Pflicht, die-
se Mitteilung zu machen. 

 
1.7 Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 „Immissionsschutz“ ist der Zeitpunkt 

der Stilllegung von Anlagen oder wesentlichen Anlagenteilen in doppelter Ausfer-
tigung in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei 
(poststelle@bra.nrw.de) schriftlich anzuzeigen. 

 
 Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß  

§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgende 
Angaben enthalten: 
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a) Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes (Ver-
kauf, Abbruch, andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 

b) bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Materia-
lien, 

c) bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz 
vor den Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung 
usw.) und vor dem Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

d) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Einsatzstoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

e) mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vor-
gesehenen Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

f) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Abfälle und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abneh-
mers) sowie  

g) bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwertung 
technisch nicht möglich oder unzumutbar ist. 

h) Angaben zum Zustand des Bodens und des Grundwassers und im Fall 
von festgestellten und aus dem Betrieb der Anlage herrührenden erhebli-
chen Bodenverschmutzungen und/oder erheblichen Grundwasserver-
schmutzungen durch relevante gefährliche Stoffe Angaben zur Beseiti-
gung dieser Verschmutzungen. 

 
Soweit die vorgenannten Angaben und Unterlagen zum Zeitpunkt der Anzeige 
noch nicht abschließend vorgelegt werden können, sind sie unverzüglich nachzu-
reichen. 

 
 
2. Nebenbestimmungen zu Geräuschemissionen und -immissionen, Lärm-

schutz 
 
2.1 Die von der Genehmigung erfassten Anlagenteile und die Anlagenteile der be-

stehenden Anlage sind schalltechnisch so zu errichten und zu betreiben, dass 
die von der Gesamtanlage einschließlich aller Nebeneinrichtungen (wie z.B. 
Lüftungsanlagen, Pumpen) inklusive des innerbetrieblichen Transport-verkehrs 
und des Lieferverkehrs verursachten Geräuschimmissionen keinen Beitrag zur 
Überschreitung folgender Werte für die Gesamtbelastung durch alle gewerbli-
chen Betriebe - gemessen jeweils 0,50 m vor geöffnetem Fenster des vom Ge-
räusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes (nach DIN 4109) 
der nachstehend genannten Häuser - liefern: 

 

Immissionsorte: 
Gebiets-

einstufung 

Immissionsrichtwerte gemäß  
Nr. 6.1 TA Lärm 

tags nachts 

IP 1 Lipperweg 47 WA 55 dB(A) 40 dB(A) 

IP 2 Reddagstraße 42 WA 55 dB(A) 40 dB(A) 

IP 3 Lönsstraße 16 WR 50 dB(A) 35 dB(A) 
 

Für die geänderten / neu zu errichtenden Betriebseinrichtungen bedeutet dies, 
dass die hiervon ausgehende Teilbelastung die o.g. Immissionsrichtwerte tags-
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über um mindestens 10 dB (A) und nachts um mindestens 6 dB (A) unter-
schreiten muss. 
 
Die Nachtzeit beginnt um 22.00 Uhr und endet um 06.00 Uhr. 
Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem 
höchsten Beurteilungspegel, zu dem die Anlage relevant beiträgt. 
Die Geräuschimmissionen sind nach der TA Lärm zu messen und zu bewerten. 
 
Die erhöhte Störwirkung von Geräuschen ist bei der Ermittlung des Beurtei-
lungspegels für die als WA und WR eingestuften Immissionsaufpunkte 
 - an Werktagen in den Zeiten von 

06.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr sowie 

 - an Sonn- und Feiertagen in den Zeiten von 
06.00 Uhr bis 09.00 Uhr, 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen. 
 

Die Schallpegel einzelner Geräuschspitzen dürfen 

- am Tage den zulässigen Tages- Immissionsrichtwert um nicht mehr als 30 
dB (A) und 

- in der Nacht den zulässigen Nacht-Immissionsrichtwert um nicht mehr 
als 20 dB (A) 

überschreiten. 
 

2.2  Die Anlagen und Aggregate sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine 
auffälligen Einzeltöne emittiert werden. 

 
2.3 Die Schallimmissionsprognose des Ingenieurbüros Rahm, Bertelsweg 59, 

33332 Gütersloh, vom 12.02.2019, Projekt-Nr. LA 10108/19 ist Teil des Ge-
nehmigungsbescheides. Die dort genannten Rahmenbedingungen und schall-
technischen Vorgaben sind bei der Errichtung und dem Betrieb der Anlage zu 
berücksichtigen.  
 

2.4 Auf Verlangen der Bezirksregierung Arnsberg sind die Geräuschimmissionen an 
den unter Nebenbestimmung 2.1 genannten Einwirkungsorten durch Messun-
gen einer nach § 29b BImSchG i.V. mit der 41. BImSchV bekanntgegebenen 
Stelle auf Kosten der Betreiberin feststellen zu lassen. 
Mit der Durchführung der Messungen ist zu gegebener Zeit eine unabhän-gige 
geeignete Messstelle zu beauftragen. 
 
Die zurzeit bekannt gegebenen Messstellen sind der Datenbank ReSyMeSa- 
Recherchesystem Messstellen und Sachverständige www.resymesa.de (Modul 
Immissionsschutz) zu entnehmen. 

 
2.5 Über das Ergebnis der Messungen nach Nebenbestimmung 2.4 ist ein Messbe-

richt erstellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg in einfacher Ausfer-
tigung in Papierform und per elektronischer Post als pdf- Datei innerhalb von 8 
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Wochen nach der Messung vorzulegen (E-Mail Adresse: poststel-
le@bra.nrw.de). 

 
Der Bericht soll Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder Einzel-
messung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingungen, die für 
die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung sind, 
enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über den Betriebszustand der einzel-
nen zum Gesamtbetrieb gehörenden Aggregate und der Einrichtungen zur 
Emissionsminderung. 
Die beauftragte Messstelle ist zu verpflichten, den Messbericht nach Maßgabe 
der Nr. A.3.5 des Anhangs zur Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA Lärm) zu erstellen. 
 
 

3. Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung 
 
3.1 Nebenbestimmungen zur Begrenzung der Emissionen der Quellen Q 44, (Silo-

beschickung Mehrkammersilo), und Q 45 (Verladung Mehrkammersilo) 
 
3.1.1 Die luftverunreinigenden Emissionen im unverdünnten Abgas Quelle Q 44 und 

Q 45 dürfen die nachfolgenden Emissionsbegrenzungen - jeweils angegeben 
im Normzustand (273,15 K; 1013 hPa; trockenes Abgas) - nicht überschreiten: 

 
 Gesamtstaub - Massenkonzentration 
 Sämtliche Tagesmittelwerte:      10 mg/m³ 
 Sämtliche Halbstundenmittelwerte     20 mg/m³ 
 
3.1.2 Nach Inbetriebnahme der Anlage und anschließend wiederkehrend jeweils nach 

Ablauf von drei Jahren sind die unter Nr. 3.1.1 genannten Emissionen luftverun-
reinigender Stoffe durch Messungen einer nach § 29b BImSchG bekannt gege-
benen Stelle auf Kosten der Betreiberin feststellen zu lassen. 

 
 Die erstmaligen Messungen nach Inbetriebnahme der Anlage sind nach Errei-

chen des ungestörten Betriebes, jedoch frühestens nach dreimonatigem Betrieb 
und spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme vorzunehmen. 

 
3.1.3 Die Festlegung der Messaufgabe und des Messplans muss den Anforderungen 

der DIN EN 15259 entsprechen. Die Anzahl der Messungen und die Dauer der 
Einzelmessung ergeben sich aus Nr. 5.3.2.2 Absätze 2 und 3 der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft – vom 24.07.2002 (GMBl. S. 511).  

 Die notwendigen Messstrecken und Messplätze müssen so beschaffen sein 
und so ausgewählt werden, dass eine für die Emissionen der Anlage repräsen-
tative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung entsprechend den 
Anforderungen der DIN EN 15259 ermöglicht wird. 

 Sollte es Abweichungen geben, so sind diese hinsichtlich möglicher Auswirkun-
gen von der unter 2.4 genannten Stelle im Messbericht zu benennen und es ist 
zu bewerten, ob die Abweichungen nachteilige Auswirkungen auf das Messer-
gebnis haben können. 

 Die Lage der Messöffnungen und Messplätze sind in Abstimmung mit der be-
auftragten Messstelle festzulegen. 
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 Die Auswahl des Messverfahrens hat nach Nr. 5.3.2.3 der TA Luft 2002 zu er-
folgen. Zur Sicherstellung der Homogenität der Zusammensetzung und der 
physikalischen Parameter des Abgases ist eine geeignete Probenahmestrate-
gie entsprechend der DIN EN 15259 anzuwenden. 

 
3.1.4 Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 „Immissionsschutz“ sind Durch-

schriften der Messaufträge zuzuleiten und die Vornahme der Messungen min-
destens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Termin anzuzeigen. 

 
3.1.5 Über das Ergebnis der Messungen gemäß Nr. 3.1.2 ist ein Messbericht er-

stellen zu lassen und der Bezirksregierung Arnsberg in einfacher Ausferti-gung 
in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei (poststel-
le@bra.nrw.de) spätestens 8 Wochen nach Durchführung der Mes-sungen zu-
zusenden. 

 
 Der Messbericht muss Angaben über die Messplanung, das Ergebnis jeder 

Einzelmessung, das verwendete Messverfahren und die Betriebsbedingun-gen, 
die für die Beurteilung der Einzelwerte und der Messergebnisse von Bedeutung 
sind, enthalten. Hierzu gehören auch Angaben über Einsatzstoffe sowie über 
den Betriebszustand der Anlage und der Einrichtungen zur Emissionsminde-
rung.  

 Die Messberichte müssen dem bundeseinheitlichen Mustermessbericht ent-
sprechen. Die aktuelle Version steht auf der Internetseite des Landesamtes für 
Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW - LANUV - unter folgender Adres-
se zum Download bereit: 

 www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/emissionen/emissionsueberwachung/notifizierun
g-nach-29b-bimschg/dokumente-zum-download/ 

 
 Der Bericht ist im Anhang C der Richtlinie VDI 4220 (Ausgabe April 2011) ab-

gedruckt. 
 
 Die Emissionsbegrenzungen nach der Nummer 3.1.1 gelten jedenfalls als ein-

gehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuzüglich der Messunsi-
cherheit diese Emissionsbegrenzungen nicht überschreitet (Nr. 5.3.2.4 Abs. 2 
TA Luft). 

 
3.1.6 Auf die Emissionsmessungen nach der Nummer 3.1.2 kann für die Quelle Q 45 

verzichtet werden, wenn der Bezirksregierung Arnsberg vor Inbetriebnahme der 
Filteranlagen aktuelle Gewährleistungsbescheinigung für die Entstaubungsan-
lagen vorgelegt werden. Aus dem Nachweis muss hervorgehen, dass durch die 
Wirksamkeit der Entstaubungsanlagen mit ausreichender Sicherheit die gemäß 
Nebenbestimmung 3.1.1 festgesetzten Emissionsbegrenzungen nicht über-
schritten werden. 

 
3.2 Regelungen zum Betrieb und zur Wartung und Instandhaltung der Quellen 

Q 44, und Q 45: 
 
3.2.1 Die Entstaubungsanlagen der Quellen Q 44, und Q 45 sind regelmäßig auf ein-

wandfreien Betrieb zu überprüfen sowie regelmäßig zu warten. 
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 Die notwendigen Überprüfungen und Wartungen sind von Fachkundigen des 
Betreibers oder von Fachfirmen durchzuführen. 

 
 Der Umfang der Überprüfungen und Wartungen sowie die Zeitintervalle der 

Durchführung sind vor Inbetriebnahme unter Berücksichtigung der Angaben des 
Herstellers der o.g. Anlagen in einem Prüfbuch festzulegen. 

 
 Der Name des für die Überprüfung Verantwortlichen sowie die Zeitpunkte und 

die Ergebnisse der Wartungen (z.B. Wechsel von Filterschläuchen, Ab-
dichtarbeiten) bzw. Überprüfungen (z.B. undichte Verbindungen, defekte Filter-
schläuche) sind in das Prüfbuch einzutragen. 

 
 Das Prüfbuch ist am Betriebsort mindestens drei Jahre, gerechnet von der letz-

ten Eintragung bzw. dem letzten Beleg, aufzubewahren und der Bezirks-
regierung Arnsberg, Dezernat  53 "Immissionsschutz" auf Verlangen vorzu-
legen. 

 
 Das Prüfbuch kann auch EDV-technisch geführt werden. 
 
3.2.2 Alle auftretenden Betriebsstörungen, die luftverunreinigende Emissionen verur-

sachen, sind unter Angabe 
 

a) der Emissionsquelle (Austrittsquelle der Emissionen in die Atmosphäre), 
b) der Art, 
c) der Ursache, 
d) des Zeitpunktes, 
e) der Dauer der Störung 
f) des Zeitpunktes der Beseitigung 

 
 sowie unter Angabe der in Verbindung damit auftretenden Emissionen (ggf. un-

ter Zugrundelegung einer Abschätzung der emittierten Menge) in dem Emissi-
onstagebuch zu dokumentieren. Das Emissionstagebuch ist der Be-
zirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 "Immissionsschutz" auf Verlangen vorzu-
legen. 

 
3.2.3 Erhebliche Schadensereignisse gemäß Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung 

sind der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 "Im-missionsschutz" unver-
züglich mitzuteilen (z.B. per Fax). Die Erreichbarkeit ist auch außerhalb der re-
gulären Dienstzeit über die ständig besetzte Nachrichten- und Bereitschaftsze-
ntrale beim LANUV NRW in Essen (Telefon-Nr.: 0201/714488) gesichert. Stö-
rungen oder Schäden sind unverzüglich zu beheben. 

 
 Der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53 "Immissionsschutz" ist auf An-

forderung ein umfassender Bericht über die Ursachen der Störung/des Scha-
densfalles unverzüglich zuzusenden. 
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4. Nebenbestimmungen zum Bauordnungsrecht 
 
4.1 Die Bauüberwachungen der statischen Konstruktion sind vom beauftragten 

Prüfingenieur für Baustatik durchführen zu lassen. Die mängelfreies Kontrollbe-
richte sind der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Soest zur Rohbaufertigstellung 
vorzulegen. 

 
4.2 Die von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüfte statische Be-

rechnung ist der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Soest vor Baubeginn vorzu-
legen. 

 
 
5. Nebenbestimmungen zum Brandschutz 
 
5.1 Das Brandschutzkonzept nach § 9 BauPrüVO der Wieneke Brandschutz vom 

29.03.2019; Konzept-Nr. 2019-004/BK-01 ist Bestandteil der Genehmigung. Die 
dort beschriebenen Brandschutzmaßnahmen, insbesondere die Kompensati-
onsmaßnahmen, die zu der Zulassung der Ausnahmen nach § 73 BauO NRW 
geführt haben, sind zu beachten und umzusetzen. 

 
 
6. Nebenbestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
6.1 Der wassergefährdende Stoff Zement darf nur auf befestigter Fläche und ge-

schützt vor Niederschlagswasser gelagert werden. 
 
6.2 Die Vorgaben, Hinweise und Auflagen des Brandschutzkonzeptes der 

WIENECKE Brandschutz (Konzept-Nr.: 2019-004/BK-01) vom 29.03.2019 sind 
zu berücksichtigen und umzusetzen. 

 
6.3 Die Vorgaben sowie Hinweise und Auflagen, welche in dem Gutachten nach § 

41 Abs. 2 Nr. 2 AwSV der DEKRA vom 18.03.2019, aufgeführt sind, sind zu be-
achten und einzuhalten. 

 
 Hinweise zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

1. Die Anlagen müssen dicht, standsicher und gegenüber den zu erwartenden 
mechanischen, thermischen und chemischen Einflüssen hinreichend wider-
standsfähig sein. 

 
2. Die Prüfpflichten gem. § 46 Abs. 2 AwSV i. V. m. Anlage 5 sind zu beachten 

und einzuhalten.  
 
3. Der Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergef. Stoffen hat gem. § 

43 AwSV eine Anlagendokumentation für die AwSV-Anlagen zu erstellen 
und aktuell zu halten. Die Anlagendokumentation ist der Behörde auf Ver-
langen vorzulegen. Darüber hinaus hat der Betreiber zu jeder Anlage eine 
Betriebsanweisung vorzuhalten, die einen Überwachungs-, Instandhal-
tungs- und Notfallplan enthält und Sofortmaßnahmen zur Abwehr nachteili-
ger Veränderungen der Eigenschaften von Gewässern festlegt. Die Be-
triebsanweisung ist dem Personal zugänglich zu machen. 
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4. Das Betriebspersonal ist unter anderem auf der Grundlage der unter Ziffer 3 

der Hinweise zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen genannten Be-
triebsanweisungen mindestens einmal jährlich zu unterweisen. Die Unter-
weisung ist vom Betreiber zu dokumentieren. 

 
5. Kann bei einer Betriebsstörung nicht ausgeschlossen werden, dass was-

sergefährdende Stoffe aus Anlagenteilen austreten, hat der Betreiber gem. 
§ 24 AwSV unverzüglich Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu ergrei-
fen. Er hat die Anlage unverzüglich außer Betrieb zu nehmen, wenn er eine 
Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf andere Weise 
verhindern kann; soweit erforderlich, ist die Anlage zu entleeren. Die Be-
zirksregierung Arnsberg - Dez.52, Fachbereich AwSV - ist unverzüglich zu 
informieren. 

 
6. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gem. § 46 

Abs. 1 AwSV regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Monat auf Mängel 
zu überprüfen. Bei festgestellten Mängeln ist die Anlage außer Betrieb zu 
nehmen bis diese behoben sind. 

 
7. Auf die Anzeigepflicht bei einer wesentlichen Änderung von Anlagen zum 

Umgang mit wassergef. Stoffen gem. § 40 Abs. 1 AwSV wird hingewiesen. 
 

 
 
7. Nebenbestimmungen zum Bodenschutz 
 
7.1 Alle Eingriffe in den Boden sind fachgutachterlich bodenschutz- und abfallrecht-

lich zu begleiten. 
 
7.2 Der ölverunreinigte Boden wird ausgekoffert und ist in geeigneter Form, ge-

schützt vor Niederschlägen zur externen Entsorgung bereitzustellen. 
 
7.3 Die beim Bau anfallenden Abfälle, insbesondere auch der ölverunreinigte Bo-

den, sind ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten, und wenn dies nicht 
möglich ist, so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträch-
tigt wird. 

 
7.4 Der Bereich des kontaminierten Bodens ist während der Baumaßnahme oder 

ähnlichen Eingriffen in den Boden und Untergrund vor dem Zutritt von Nieder-
schlagswasser zu schützen. 

 
7.5 Sollte bei den Baumaßnahmen wider Erwarten Grundwasser angetroffen wer-

den, ist der Aushub einzustellen und das weitere Vorgehen mit der Bezirksre-
gierung Arnsberg – Dezernat 52. Abfallwirtschaft, Bodenschutz – und – Dezer-
nat 54, Grundwasser – abzustimmen. 

 
7.6 Zur Überprüfung der Einhaltung des Sanierungszielwertes für Mineralölkohlen-

wasserstoffe (MKW) und zur Beweissicherung sind Sohl- und die 4 Wandberei-
che der Sanierungsgrube auf MKW zu untersuchen. Als Sanierungszielwert für 
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die ungesättigte Bodenzone wird ein MKW-gehalt (C10-C40) von 500 mg/kg 
festgelegt. 

 
7.7 Die Untersuchungsergebnisse der Beweissicherungs- und Kontrolluntersu-

chungen sind der Bezirksregierung Arnsberg – Dezernat 52, Abfallwirtschaft, 
Bodenschutz – unaufgefordert vorzulegen. 

 
7.8 Die Eignung des potenziellen Einbaumaterials ist der Bezirksregierung Arns-

berg – Dezernat 52, Abfallwirtschaft, Bodenschutz – vorab nachzuweisen. 
 
7.9 Das Einbringen von Material (auch) in das Grundwasser ist, unabhängig davon, 

ob es belastet ist oder nicht, immer eine Benutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG 
und bedarf daher nach § 8 Abs. 1 WHG einer Erlaubnis oder Bewilligung. Der 
Bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis ist mit der Bezirksregierung Arnsberg, 
Dezernat 54 abzuklären. 

 
7.10 Die Verfüllung der Sanierungsgrube darf erst nach Freigabe durch die Bezirks-

regierung Arnsberg – Dezernat 52, Abfallwirtschaft, Bodenschutz – erfolgen. 
 
7.11 Die Sanierungsmaßnahme und ihr Erfolg sind in einem fachgutachterlichen Ab-

schlussbericht zu dokumentieren. In dem Abschlussbericht sind auch die Ent-
sorgungswege im Hinblick auf einen kontrollierten Rückbau und die ordnungs-
gemäße Abfallentsorgung mit Angabe der Abfallschlüsselnummern darzustel-
len. 

 
7.12 Der Abschlussbericht ist der Bezirksregierung Arnsberg – Dezernat 52, Abfall-

wirtschaft, Bodenschutz – unaufgefordert nach Abschluss der Sanierungsmaß-
nahme vorzulegen. 

 
7.13 Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenverände-

rung, die bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Ein-
griffen in den Boden und Untergrund bekannt werden, sind unverzüglich der 
Bezirksregierung Arnsberg - Dezernat  52, Abfallwirtschaft, Bodenschutz mitzu-
teilen und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

 
7.14 Auffällige und bereits ausgekofferte Bodenmaterialien sind in geeigneter Form, 

geschützt vor Niederschlägen, sicherzustellen.  
 
 Hinweis zum Bodenschutz: 
 Die allgemeinen gesetzlichen Regelungen zum Auf- und Einbringen von Mate-

rialien auf oder in den Boden sind zu beachten, insbesondere § 12 BBodSchV 
in Verbindung mit § 2 Abs. 2 LBodSchG NRW. 

 
 
8. Nebenbestimmungen zum Ausgangszustandsbericht (AZB) 
 
8.1 Der Ausgangszustand wird durch den Ausgangszustandsbericht vom 

09.11.2018 und der Fortschreibung vom 20.03.2019 dokumentiert. 
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8.2 Die im Genehmigungsbescheid vom 21.03.2019, Az.: 900-0014514-0001/IBG-
0002-G49/18-Me, unter der Nummer 7.1 gemachte Nebenbestimmung ist auch 
für die geänderte Anlage maßgebend. 

 
8.3 Nebenbestimmung zum Schutz und zur Überwachung des Bodens und des 

Grundwassers gemäß § 21 Abs. 2a Nrn. 1, 3b und 3c der 9.BImSchV 
 Die im Genehmigungsbescheid vom 21.03.2019, Az.: 900-0014514-0001/IBG-

0002-G49/18-Me, unter den Nummern 7.3 und 7.4 (7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 und 
7.4.4) gemachten Nebenbestimmungen sind auch für die geänderte Anlage 
maßgebend. 

 
 
8.4 Nebenbestimmung zum Bodenschutz 
 Die im Genehmigungsbescheid vom 21.03.2019, Az.: 900-0014514-0001/IBG-

0002-G49/18-Me, unter der Nummer 7.2 gemachte Nebenbestimmung und der 
Hinweis sind auch für die geänderte Anlage maßgebend. 

 
 
 

IV.  A l l g e m e i n e   H i n w e i s e:  

 
1. Die Genehmigung erlischt, wenn 

1. innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 gesetzten Fristen nicht mit der  
Errichtung und/oder dem Betrieb der Anlage begonnen 

 oder 

2. die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht  
mehr betrieben worden ist.  

 Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgeho-
ben wird. 

 
 Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem Grunde 

verlängern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet ist (§ 18 
BImSchG).  

 
2. Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ist, 

sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg 
mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schrift-
lich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten 
Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG ). 

 
3. Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der 

Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteili-
ge Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können. Eine Genehmigung ist stets er-
forderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des Betriebes für sich genom-
men die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des Anhangs 1 zur 4. BImSchV 
erreichen bzw. diese erstmalig überschritten werden. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgerufe-
ne nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung der sich 
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aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist (§ 16 
Abs. 1 BImSchG).  

 
4.  Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von um-

weltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-Schadens-
anzeige-Verordnung – vom 21.02.1995 ist zu beachten. 

 
5. Die Errichtung, Änderung und der Betrieb der Anlagen und der Arbeitsstätten 

sind unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsvorschriften, der techni-
schen Baubestimmungen, der VDE-Bestimmungen, der Unfallverhütungsvor-
schriften, der DIN-Normen und sonstiger Regeln der Technik durchzuführen. 

 
Insbesondere sind zu beachten: 
 

a) Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - 
BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 255/SGV. NRW. 232) in der 
zur Zeit geltenden Fassung mit den dazu zur Zeit geltenden Rechtsvor-
schriften und Verwaltungsvorschriften; 

 
b) Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz 

- WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der zur Zeit geltenden Fas-
sung; 

 
c) Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBl. I Nr. 22) in der zur Zeit geltenden 
Fassung; 

 
d) Das Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasserge-

setz - LWG) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 618/SGV. NRW 77) in der zur 
Zeit geltenden Fassung; 

 
e) Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim La-

gern wassergefährdender Stoffe (LöRüRL) Runderlass des Ministeriums 
für Bauen und Wohnen vom 14.10.1992   II A 5   190.6 in der zur Zeit gel-
tenden Fassung. 

 
6. Bei der Planung und Ausführung des Bauvorhabens sind die Anforderungen der 

Baustellenverordnung (BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283) zu be-
achten. Die BaustellV enthält insbesondere folgende Pflichten: 
 
1. Bestellung eines Koordinators, wenn Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber auf 

der Baustelle tätig werden. 
 
2. Vorankündigung größerer Bauvorhaben bei der Bezirksregierung Arnsberg, 

Königstr. 22, 59821 Arnsberg spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der 
Baustelle - die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen -
. 

 
3. Erarbeitung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes bei größeren 

Baustellen oder bei besonders gefährlichen Arbeiten. 
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Die Maßnahmen hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er beauftragt ei-
nen Dritten, diese Maßnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. 
 
Ein Verstoß gegen die Pflichten nach 2. und 3. kann mit einer Geldbuße bis 
zu 5.000,-- Euro geahndet werden; die vorsätzliche Gefährdung von Leben 
und Gesundheit eines Beschäftigten wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
 
 

V.  A n t r a g s u n t e r l a g e n  
 

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen - mit 
Etikettaufklebern gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen - zugrunde: 
 

1. Antragsschreiben vom 28.03.2019 2 Blatt 
2. Inhaltsverzeichnis 3 Blatt 
3. Kurzbeschreibung und Umfang der einzelnen Änderungen 3 Blatt 
4. Formular 1 15 Blatt 
5. Deutsche Grundkarte, M 1 : 5.000 1 Blatt 
6. Topographische Karte 1 Blatt 
7. Übersichtsplan Zementwerk thomas zement 1 Blatt 
8. Auszug aus dem Flächennutzungsplan Stadt Erwitte 4 Blatt 
9. Bauantrag amtlicher Vordruck 2 Blatt 
10. Lageplan M 1 : 2.000; Projekt Nr. 4497/19; Plan Nr. 100a 1 Blatt 
11. Lageplan M 1 : 500; Projekt Nr. 4497/19; Plan Nr. 101a 1 Blatt 
12. Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Flurkarte NRW; M 1:2000 1 Blatt 
13. Grundriss +0,00m, +6,80m und 10,60m; Projekt Nr. 4497/19; 

Plan Nr. 102a 1 Blatt 
14. Grundriss +14,40m, +17,40m und +19,80m; Projekt Nr. 4497/19; 

Plan Nr. 103a 1 Blatt 
15. Grundriss +56,60m und +62,45m; Projekt Nr. 4497/19; 

Plan Nr. 104a 1 Blatt 
16. Schnitt A-A und B-B und Ansicht West , Projekt Nr. 4497/19; 

Plan Nr. 105a 1 Blatt 
17. Ansicht Nord und Ost, Projekt Nr. 4497/19; Plan Nr. 106a 1 Blatt 
18. Baubeschreibung, amtliche Vordrucke 2 Blatt 
19. Betriebsbeschreibung für gewerbliche Anlagen, amtl. Vordruck 2 Blatt 
20. Ermittlung Rohbaukosten 1 Blatt 
21. Amtlicher Erhebungsvordruck für Baugenehmigungen 3 Blatt 
22. Amtlicher Lageplan M 1:250 1 Blatt 
23. Auszug aus dem Liegenschaftskataster Flurstück 120, Flur 14, 

Gemarkung 051462 Erwitte 2 Blatt 
24. Brandschutzkonzept nach § 9 BauPrüfVO des Büros Wieneke 

Brandschutz für Errichtung und Betrieb eines Mehrkammersilos vom 
29.03.2019; Konzept Nr. 2019-004/BK-01; einschl. Anlagen  44 Blatt 

25. Anlagen- und Betriebsbeschreibung 6 Blatt 
26. Fließbild Zementwerk 1 Blatt 
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27. Lufttechnische Stellungnahme zur Immissionsituation nach 
Errichtung eines geplanten Zementsilos auf dem Betriebsgelände 
der thomas zement GmbH & Co. KG vom Ingenieurbüro M. Rahm 
vom 12.02.2019; Projekt-Nr. LU 10108/19 24 Blatt 

28. Berechnung zur Geräuschsituation in der Nachbarschaft durch den 
Betrieb eines neuen Zementsilos auf den Betriebsgeländer der 
thomas zement GmbH & Co.KG in Erwitte vom Ingenieurbüro 
M. Rahm vom 12.02.2019; Projekt-Nr. LA 10108/19 43 Blatt 

29. Gutachten nach § 41 Abs. 2 Nr. 2 AwSV der DEKRA 
vom 18.03.2019 11 Blatt 

30. Formular 2, Gliederung der Anlage in Betriebseinheiten 
einschl. Plan 8 Blatt 

31. Formular 3, Technische Daten 11 Blatt 
32. Formular 4, Betriebsablauf und Emissionen 25 Blatt 
33. Formular 5, Quellenverzeichnis einschl. Quellenplan 6 Blatt 
34. Formular 6, Abgasreinigung / Abwasserreinigung 10 Blatt 
35. Formular 7 Niederschlagsentwässerung 1 Blatt 
36. Formular 8 wassergefährdende Stoffe 

einschl. Übersichtsplan AwSV-Anlagen 22 Blatt 
37. Ausgangszustandsbericht Fortschreibung des AZB der 

Wessling GmbH vom 13.02.2019; Projekt-Nr. CAL-17-0495, 
einschl. Anlagen 34 Blatt 

38. Landschaftsrechtliche Eingriffsbeurteilung mit Vorprüfung der 
Umweltverträglichkeit und artenschutzrechtlicher Beurteilung zum  
Antrag nach § 16(2) BImSchG zur geplanten Errichtung und Betrieb eines 
Mehrkammersilos mit Nebeneinrichtungen der Firma thomas 
zement GmbH & Co. KG im Bereich des Werksgeländes, Gemarkung 
Erwitte, Flur 14, Flurstück 120 tlw.; Dipl. Ing. Bölte vom 20.03.2019 8 Blatt 

39. Protokoll der Artenschutzprüfung 4 Blatt 
40. Übersichtsplan M 1:5.000Proj. Nr. 2.026/2019 1 Blatt 
41. Berechnungshilfe zur Bestimmung von Betriebsbereichen gem. 

§ 3 Abs. 5a BImSchG 15 Blatt 
42. Sicherheitsdatenblatt AVIA Special HDC 20W-20 11 Blatt 
43. Abfallidentifikationsblatt für Öl-Wasser-Gemisch 1 Blatt 
44. Schreiben des KS-Recycling GmbH & Co. KG zur Einstufung des 

Abfalls „Andere Brennstoffe“ ASN 13 07 03 1 Blatt 
45. Wasserrechtliche Antragsunterlagen 1 Blatt 
46. Sicherheitsdatenblatt für Zement chromatarm 16 Blatt 
47. Erklärung zum Arbeitsschutz gem. § 89 Betriebsverfassungsgesetz 1 Blatt 
48. Erklärung zum Arbeitsschutz gem. § 6 ASiG 1 Blatt 
49. Erklärung zum Arbeitsschutz gem. § 3 ASiG 1 Blatt 
50. Auskunft aus dem Kataster über Altlasten-Verdachtsflächen 

einschl. Lageplan 2 Blatt 
51. Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes einschl. 

Kartenausschnitt 4 Blatt 
52. Erklärung zur Kostenübernahme 1 Blatt 
53. Anlagenverzeichnis 1 Blatt 

 
Die Antragunterlagen sind Bestandteil der Genehmigung. 
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VI.  B e g r ü n d u n g 
 

Die Antragstellerin betreibt in 59597 Erwitte, Bahnhofstraße 40 eine Anlage zur Herstel-
lung von Zementklinker oder Zement mit einer Produktionskapazität von 500 t oder 
mehr je Tag. 
 
Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlage, für deren Errichtung und Betrieb sowie wesentlichen Änderungen in der Ver-
gangenheit Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes bereits erforderlich waren und erteilt wurden. 
 
Der Antrag vom 28.03.2019 bezweckt die Erteilung einer Genehmigung für Errichtung 
und Betrieb eines Mehrkammer-Zementsilos. 
 
Die Anlage gehört zu den unter Nr. 2.3.1 (G,E) im Anhang 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen zur Herstellung von Ze-
mentklinkern oder Zementen mit einer Produktionskapazität von 500 t oder mehr je Tag. 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 BImSchG. 
 
Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 in Verbindung mit Anhang I 
der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 
 
Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmi-
gungsverfahren - 9. BImSchV) durchgeführt worden. 
 
Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Geneh-
migung erforderlichen Umfang mit dem o. g Antrag vorgelegt bzw. später nachgereicht. 
 
Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß § 16 Abs. 2 
BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind. Die genehmig-
ten Änderungen führen zu keiner Änderung der Emissionssituation. 
 
Für die im Zulassungsumfang aufgeführten Errichtungsmaßnahmen wurde die Zulas-
sung des vorzeitigen Beginns beantragt. In Absprache mit der Antragstellerin wurde 
kein vorzeitiger Beginn genehmigt, da zum Zeitpunkt der Entscheidungsreife für die Zu-
lassung des vorzeitigen Beginns auch die Genehmigung nach § 16 BImSchG entschei-
dungsreif war. 
 
Das Vorhaben fällt zudem unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 2.2.1 Spalte 
1 der Anlage 1 zum UVPG (Anlagen zur Herstellung von Zementklinkern oder Zemen-
ten mit einer Produktionskapazität von 1.000 t oder mehr je Tag). 
 
Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsverfah-
rens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV in 
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Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 7 UVPG vorzunehmen. Dabei handelt es sich um 
eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 3 des 
UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des Vorhabens zu berücksich-
tigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht. Die Bewertung aufgrund einer über-
schlägigen Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen und der für die Entscheidung 
maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergab, dass das Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Das Vorhaben be-
durfte daher keiner Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorgaben des UVPG.  
 
Die Feststellung, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist, wurde gemäß § 
5 Absatz 2 UVPG am 25.05.2019 im Amtsblatt Nr.21 für den Regierungsbezirk Arns-
berg und auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg veröffentlicht.  
 
Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 
Arnsberg, Dezernat 53 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverständiger Be-
hörden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten bzw. ergänzten Antragsunterlagen. 
Folgende Stellungnahmen liegen vor: 
 
 Stadt Erwitte als 

- Planungsbehörde  vom 29.04.2019, 
 

 Landrat des Kreises Soest als 
- untere Bauaufsichtsbehörde  vom 25.04.2019, 
- Brandschutzdienststelle  vom 29.04.2019, 
 

 Bezirksregierung Arnsberg 
- Dezernat 51 - Naturschutz vom 02.05.2019, 

 
 Bezirksregierung Arnsberg 

- Dezernat 52 – AwSV - Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 vom 24.04.2019, 

 Bezirksregierung Arnsberg 
- Dezernat 52 – Bodenschutz vom 15. und 16.05.2019, 

 
 Bezirksregierung Arnsberg 

- Dezernat 55 - Arbeitsschutz vom 24.05.2019, 
 
Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Belange 
des Immissionsschutzes geprüft. 
 
 
Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde 
zu überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungs-
voraussetzungen erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Gewähr 
für die Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird. 
 
Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicherge-
stellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlasse-
nen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-
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rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-
trieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
 
Das Änderungsvorhaben liegt in einem Gebiet, das im Flächennutzungsplan als Ge-
werbefläche ausgewiesen ist. Ein Bebauungsplan besteht nicht. Das Vorhaben liegt 
planungsrechtlich im Außenbereich. Hierbei handelt es sich um ein privilegiertes 
Vorhaben im Außenbereich, dass nach § 35 Abs. 4 Nr. 6 Baugesetzbuch zu beurtei-
len ist. Öffentliche Belange stehen dem Vorhaben nicht entgegen. Die ausreichende 
Erschließung ist gesichert. Über die Zulässigkeit hat die Genehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde zu entscheiden (§ 36 Abs. 1 Baugesetzbuch). Die 
Stadt Erwitte hat am 11.04.2019 ihr Einvernehmen erklärt. 
 
Planungsrechtlich bestehen somit keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Die bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Prüfung des Vorhabens erfolgte 
nach den Vorgaben der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbau-
ordnung - BauO NRW. Sachverhalte, die dem Vorhaben entgegenstehen, sind nach 
Prüfung durch die Fachbehörden nicht erkennbar. Erforderliche Nebenbestimmungen 
wurden formuliert. 
 
§ 10 Abs. 1a BImSchG fordert für Anlagen, die nach der Industrieemissions-Richtlinie 
zu betreiben sind (Anlage gemäß Art. 10 der RL 2010/75/EU), unter bestimmten Vo-
raussetzungen die Erstellung eines Ausgangszustandsberichts für Boden und Grund-
wasser (AZB). Der notwendige AZB (Berichtsdatum 09.11.2018) wurde im Genehmi-
gungsverfahren mit dem Aktenzeichen 900-0014514-0001/IBG-0001-G48/18-Me vorge-
legt und geprüft. 
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens wurde der AZB fortgeschrieben. Die AZB-
Fortschreibung datiert vom 20.03.2019 und wird im Zusammenhang mit dem AZB ak-
zeptiert 
 
Gemäß § 21 Absatz 2a Nr. 1, 3 b) und c) der 9. BImSchV muss der Genehmigungsbe-
scheid für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie u.a. Angaben enthalten zu 
Auflagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers sowie Maßnahmen zur 
Überwachung (Nr. 1) sowie Anforderungen an die Überwachung der Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verschmutzung von Boden und Grundwasser (Nr. 3b) sowie die Über-
wachung von Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der Anlage verwendeten, er-
zeugten oder freigesetzten relevanten gefährlichen Stoffe, einschließlich der Zeiträume, 
in denen die Überwachung stattzufinden hat (Nr. 3c). Die Zeiträume für die Überwa-
chung sind in den Fällen von Nr. 3 c so festzulegen, dass sie mindestens alle fünf Jahre 
für das Grundwasser und mindestens alle zehn Jahre für den Boden betragen, es sei 
denn, diese Überwachung erfolgt anhand einer systematischen Beurteilung des Ver-
schmutzungsrisikos. 
 
Im Zuge der Fortschreibung des AZB wurde im Bereich des Zementsilos eine Mineral-
ölkohlenwasserstoff-Kontamination des Bodens festgestellt. Die Nebenbestimmungen 
zum Bodenschutz dienen der Überwachung der vorgesehenen Sanierung i.S. des § 4 
Abs. 3 des Bundesbodenschutzgesetzes. 
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Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und 
der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, er-
heblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen sowie zur Vorsorge gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche 
Belästigungen nötig sind, sind insbesondere 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 
(GMBl. S. 503) und 

- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 24.07.2002 
(GMBl. S. 511) 

zu berücksichtigen. 
 
Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 
Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 
24.11.2010 (Amtsblatt der Europäischen Union vom 17.12.2010 - ABl. L 334 S. 17) und 
ist im Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 3.1a genannt – vgl. auch Kennung „E“ in Spal-
te „d“ des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage und 
der Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen des nachstehenden 
BVT-Merkblattes (Best verfügbare Techniken) und insbesondere die zugehörigen von 
der EU im Rahmen von Durchführungsbeschlüssen der Kommission veröffentlichten 
Schlussfolgerungen zu beachten: 
- BVT-Merkblatt Zement-, Kalk- und Magnesiumoxidindustrie vom Mai 2010 mit 

Schlussfolgerungen veröffentlicht am 09.04.2013 
- BVT-Schlussfolgerungen für die Herstellung von Zement, Kalk und Magnesiumoxid 

vom 26.03.2013. 
 
Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, 
dass die sich aus § 5 BImSchG für den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten er-
füllt werden und öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem 
Vorhaben nicht entgegenstehen. 
 
Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem ge-
mäß § 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestimmun-
gen zu erteilen. 
 
Dieser Genehmigungsbescheid kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internetsei-
te der Bezirksregierung Arnsberg unter „Bekanntmachungen“ eingesehen werden. 
 
 
 

VII.  K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
 

Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antragstel-
lerin zu tragen.  
Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden Verwal-
tungsgebühren berechnet. 
 
Der Wert des Antragsgegenstandes (Gesamtkosten der Investition) wird mit 
9.900.000 € angegeben. Die Rohbausumme wird auf 2.697.500 € festgesetzt. 
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Nach Tarifstelle 15a.1.1 b) sind bei Errichtungskosten (E), die bis zu 50.000.000 € be-
tragen, Gebühren nach folgender Berechnungsformel anzusetzen  
 

2.750 € + 0,003 x (E - 500.000 €) 
 
und somit     30.950,00 € 
 
zu erheben.  
 
Mindestens ist aber die höchste Gebühr zu erheben, die für eine nach § 13 BImSchG 
eingeschlossene behördliche Entscheidung (z. B. Baugenehmigung) zu entrichten ge-
wesen wäre, wenn diese Entscheidung selbständig erteilt worden wäre.  
 
Die Gebühren für die eingeschlossene Baugenehmigung berechnen sich nach der Stel-
lungnahme des Bauordnungsamtes des Kreises Soest gemäß Tarifstelle 2.4.1.3 mit 13 
v.T. der Rohbausumme. 
 
und beträgt somit    35.067,50 € 
 
Die höchste Gebühr ergibt sich aus Gebühr für die Baugenehmigung. 
 
Die Verwaltungsgebühr wird somit auf 
 

35.067,50 € 
 

festgesetzt. 
 
Zahlen Sie bitte den Betrag zu dem in dem Zahlungshinweis angegebenen Termin un-
ter Angabe des Kassenzeichens auf das in dem Zahlungshinweis angegebene Konto. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich weitere Gebühren ergeben für die Abnahmeprü-
fung nach Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage als Maßnahme gemäß § 52 
Abs.1 BImSchG nach Tarifstelle 15a.2.16 a).  
 
Weitere Gebühren können durch das Bauordnungsamt nach dem Baugebührentarif für 
die Bauüberwachung, die Prüfung bautechnischer Nachweise und die Bauzustandsbe-
sichtigungen erhoben werden. 
 
 
 

VIII. Angaben zu den genannten Rechtsvorschriften 
 
BImSchG: 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
– BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) 
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4. BImSchV: 
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440) 
 
9. BImSchV: 
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Mai 1992 (BGBl. I. S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. 
Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882)  
 
AVerwGebO NRW: 
Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Juli 2001 (GV. NRW. S. 262), zuletzt geändert durch die 36. 
Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung vom 19. Juni 
2018 (GV. NRW. S. 300) 
 
AwSV: 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 
18. April 2017 (BGBl. 905) 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) 
 
BauO NRW: 
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1162), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. De-
zember 2017 (GV. NRW. S. 1005) 
 
BBodSchG: 
Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) 
 
ERVV: 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-
kehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) 
 
GebG NRW: 
Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 8. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 836) 
 
IED-RL: 
EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen vom 24.11.2010 (Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union vom 17.12.2010 - ABl. L 334 S. 17) 
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LöRüRL: 
Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalteanlagen beim Lagern wasserge-
fährdender Stoffe (LöRüRL), Runderlass des Ministeriums für Bauen und Wohnen vom 
14. Oktober 1992 – II A 5 – 190.6 (am 01.01.2003: MSWKS) – (MBl. NRW. 1992 S. 
1719 ber. 1993 S. 879) 
 
LWG: 
Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926/SGV. NRW. 77), 
neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559 ff.), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
933) 
 
UVPG: 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) 
 
Umwelt-Schadensanzeige-VO: 
Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von umweltrelevan-
ten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen (Umwelt-Schadensanzeige-Verordnung) vom 
21. Februar 1995 (GV. NRW. S. 196 / SGV. NRW 28), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 21. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 679) 
 
VwGO: 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960 (BGBl. I S. 17), in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 8. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3546) 
 
WHG: 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 122 des Gesetzes vom 29. 
März 2017 (BGBl. I S. 626)  
 
ZustVU: 
Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 268 / 
SGV. NRW 282), geändert durch Verordnung vom 8. November 2016 (GV. NRW. 
S. 977) 
 
 
 

IX.  R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 
werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, 
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schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstel-
le zu erklären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Ver-
ordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. Mellmann 
 


